
1 Riskante Entscheidungen treffen
Werte im Konflikt

TWas Sie in diesem Kapitel lernen können

Ein Beispiel aus der Kinder- und Jugendhilfe leitet in die Problematik der sich
widerstreitendenWerte ein. Um deren Bedeutung zu ermessen, müssen zunächst
die Grundbegriffe »Ethik« und »Moral« und ihr Stellenwert im Rahmen der
Sozialen Arbeit vorläufig geklärt werden. Sodann wird in die Thematik der
ethischen Antinomien in der Sozialen Arbeit eingeführt. Die ethische Reflexion
der Sozialen Arbeit wird als gegenläufige Suchbewegung von »Top-down« und
»Bottom-up« charakterisiert.

1.1 Der Kreidekreis

In einer altchinesischen Dichtung aus dem 14. Jahrhundert wird die folgende Ge-
schichte erzählt: Ein reicher Mann hat zwei Frauen, eine Hauptfrau, die kinderlos
geblieben ist, und eine Nebenfrau, die ein Kind von ihm bekommen hat. Der
Hauptfrau, die intrigant und skrupellos ist, gelingt es, das Kind als ihres auszugeben
und der Nebenfrau wegzunehmen. Die Frauen streiten heftig darüber, schließlich
kommt der Fall vor Gericht. Der Richter verfügt, dass beide Frauen gleichzeitig
versuchen sollten, das Kind aus einemmit Kreide markierten Kreis jeweils zu sich zu
ziehen. So werde sich zeigen, wem es gehöre. Das Gezerre beginnt. Schließlich lässt
die Nebenfrau das Kind los, damit es nicht verletzt werde. Dadurch aber erweist sie
sich vor den Augen des Richters als die wahre Mutter. Der Richter spricht ihr das
Kind zu.

Dieser Stoff wurde in der Moderne mehrfach literarisch bearbeitet, u. a. in den
1940er Jahren von Bertold Brecht in seinem TheaterstückDer kaukasische Kreidekreis.
Dabei veränderte Brecht auf bezeichnendeWeise die Grundkonstellation. Er lässt die
leibliche Mutter mit einer Magd um das Kind streiten. Diese Mutter hatte zuvor ihr
Kind schmählich im Stich gelassen, während die Magd aufopferungsvoll für es ge-
sorgt hatte. Bei Brecht, der nicht an eine ›Stimme des Blutes‹ glaubt, reißt die leib-
liche Mutter im Kreidekreis gewaltsam das von ihr vernachlässigte Kind an sich,
während die Magd es rücksichtsvoll loslässt, woraufhin der weise Richter der Magd
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das Kind zuspricht. Die »Moral der Geschichte« ist bei Brecht, »dass da gehören soll,
was da ist, denen, die gut für es sind, also die Kinder den Mütterlichen, damit sie
gedeihen« (Brecht 1977, 2105).

Der Richter aus einem früheren Jahrhundert hatte zu beurteilen, welcher der
beiden Frauen das Kind zustand. Das Besondere an der Geschichte ist, dass er der
Fragestellung eine ethische Bedeutung gab, nämlich die, welche der streitenden
Parteien die Gewähr dafür bot, sich wahrhaft, d. h. nicht nur aus Berechnung, umdas
Kind zu kümmern, und dass er eine unerwartete Methode erfand, dies herauszube-
kommen. Es ging, nach heutigen rechtlichen und sozialarbeiterischen Fachbegriffen,
um die Abwehr einer Gefährdung des Kindeswohls bei gleichzeitiger Berücksichti-
gung des Elternrechts. Sehen wir von der heute gegebenen Möglichkeit ab, mittels
Gentests die biologische Abkunft des Kindes zweifelsfrei zu ermitteln, dann stellt der
Richter bei Brecht das Kindeswohl über das elterliche Erziehungsrecht, was durchaus
unseren modernen wohlfahrtsstaatlichen Prinzipien entspricht. Wenn die leibliche
Mutter das Kind misshandelt, hat der Staat als »Wächter« über sein Wohlergehen für
einen Familienersatz zu sorgen. »Kindeswohl« ist ein sogenannter unbestimmter
Rechtsbegriff, der u. a. im Jugendhilferecht von größter Bedeutung ist. Unbestimmte
Rechtsbegriffe sind in ihrer Bedeutung letztlich von Gerichten auszulegen, die in-
dividuelle Prüfungen der Sachverhalte vornehmen müssen, wobei sie sich an den
jeweils geltenden fachlichen Wissensbeständen und Normvorstellungen zu orien-
tieren haben.

Ein hilfloses Kind im Stich zu lassen oder ihm Gewalt anzutun, ist geradezu ein
Urbild von Unrecht. Auch wenn in den erwähnten Dichtungen vielleicht allzu
plakativ Gut und Böse gegenübergestellt werden und wenn sich Soziale Arbeit und
Justiz heute anderer Mittel der Wahrheitsfindung bedienen als eines dramatischen
Rollenspiels im Kreidekreis, ist doch die dargestellte Entscheidungsproblematik an
sich durchaus lebensnah. Dies zeigt das folgende Fallbeispiel aus einem Interviewmit
einer Mitarbeiterin eines Jugendamts. Diese wird von einem Krankenhaus über ein
Baby informiert, das dort wegen einer Gehirnverletzung mit Blutungen in den
Augen behandelt wurde. Die Information erfolgte, weil man den Verdacht hatte, es
mit einem »Schüttelbaby« zu tun zu haben (überforderte Eltern, die ihr schreiendes
Kind durch heftiges Schütteln seines Kopfes zur Ruhe bringenwollen, können damit
ein »Schütteltrauma« mit gravierenden Schäden verursachen). Elke Ahlers, Sozial-
arbeiterin im Jugendamt, berichtet:

»Wir haben das Baby dann erst mal in Obhut genommen. Dieses Kind ist auf ganz
aufwendige Weise entstanden. Die Eltern haben eine künstliche Befruchtung
gehabt, das Kind verloren, das ist das zweite Kind aus einer künstlichen Be-
fruchtung. Die kämpfen natürlich wie die Löwen, sie behaupten, sie hätten das
Kind nicht geschüttelt, es wäre ein Impfschaden. […] Also ich kann gut verstehen,
was für Nöte die haben. Dass die das zurückhaben wollen. Aber da läuft natürlich
in erster Linie das Kinderschutzthema an, das steht an erster Stelle. Dieses Kind ist
jetzt in ’ne Bereitschaftspflegefamilie gegangen, die Eltern haben zweimal wö-
chentlich Besuchskontakte. Undwir müssen da jetzt abwägen und aufpassen. Das
Kind hat natürlich noch ’ne Bindung zu seinen Eltern, das muss man ja, mit
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Bindungstheorie usw., auch beachten. Und sollte es sich rausstellen, das ist ein
Impfschaden, dann ist das so tragisch –. Es gibt inzwischen zwei Gutachten, die
besagen, das ist kein Impfschaden. Die Eltern wenden sich gerade an ’n Fach-
mann, der den Impfschaden darlegen soll. Dann würde für uns allerdings immer
noch zwei zu eins stehen und die Entscheidung würde nicht für die Familie
ausfallen. Das Kind würde dann in ’ne Bereitschaftspflege- oder in ’ne Dauer-
pflegefamilie vermittelt werden. Als Mutter selber kann ich die Tragik total
nachvollziehen und die Sorgen, Ängste und Nöte, die die haben.« [Mit den
Kursivierungen werden hier und in den anderen Interview-Passagen Betonungen
wiedergegeben.]

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kommunaler Jugendämter haben öfters
darüber zu entscheiden, ob in einer Familie eine Vernachlässigung eines Kindes oder
Gewalthandlungen gegenüber diesem vorliegen und ob diese so schwerwiegend
sind, dass sie eine sogenannte »Inobhutnahme« wegen Gefährdung des »Kindes-
wohls« veranlassen sollen. Das ist für alle Beteiligten, für die Familienmitglieder wie
für die professionellen Kräfte, eine besonders belastende Situation. Die Entschei-
dung über das relevante Maß der Kindeswohlgefährdung ist schwierig, da diese
zumeist imVerborgenen geschieht. Die Vielfalt dermöglichen Fallvarianten ist groß.
Was als unbedingt zu wahrendes Kindeswohl gilt und wie die allgemeinen Kriterien
des körperlichen, geistigen und seelischen Wohls auf den besonderen Fall anzu-
wenden sind, muss jeweils nach dem verfügbarenWissen über den Sachverhalt, nach
fachlichen Standards und gemäß kultureller Übereinkünfte und ethischer Kriterien
ausgelegt werden.

Die Sozialarbeiterin Elke Ahlers ist sich der Notwendigkeit einer nachhaltigen
Entscheidung ebenso wie des möglichen Risikos einer Fehlentscheidung vollständig
bewusst. Die Notwendigkeit bezieht sich auf dieWahrung des »Kindeswohls«. Dieses
gilt dann als unmittelbar gefährdet, wenn ein von der Familie drohender erheblicher
Schaden für das körperliche, seelische oder geistige Wohl des Kindes sicher anzu-
nehmen ist. Dem gegenüber steht das Elternrecht, das den Schutz der Eltern vor
staatlichen Eingriffen in die Erziehung der Kinder beinhaltet. Das Risiko resultiert
nicht nur aus der Ungewissheit darüber, was tatsächlich vorgefallen ist, sondern auch
aus der Befürchtung, dass auch eine richtige Entscheidung unerwünschte Neben-
folgen haben könnte.

Während nun dieWahrung des Kindeswohls einen klaren Vorrang gegenüber dem
Elternrecht hat (was zur Inobhutnahme des Kindes führt), werden die Verhältnisse
dadurch komplizierter, dass zum Kindeswohl auch die psychische Bindung des Babys
an die Eltern gehört, diewiederumdurch die Inobhutnahme gefährdetwird. Einerseits
könnte die Überstellung des Kindes in eine Pflegefamilie zur Störung der psycholo-
gisch so wichtigen Elternbindung des Kindes führen. Andererseits könnte die Rück-
führung des Kindes zu nicht gefestigten Eltern erneut Misshandlungen heraufbe-
schwören. Die Sozialarbeiterin hat also unter Bedingungen unsicheren Wissens mit
den unterschiedlichen Gefährdungen des Kindeswohls zu rechnen.

Eine (annähernd) richtige Entscheidung setzt eine (annähernd) richtige Er-
kenntnis des Sachverhalts voraus. Für die Version der Eltern scheint die Vorge-
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schichte zu sprechen: Sie haben das Kind nicht irgendwie oder ungewollt bekom-
men, und insofern wäre ihnen wohl eher eine besondere Sorgfalt bezüglich des
Kindes zuzutrauen. Aber psychologisch wären auch andere gegenläufige (bewusste
oder unbewusste) Motive von vornherein nicht auszuschließen. Andererseits mag
man den medizinischen Gutachten ein größeres Maß an Objektivität und Tatsa-
chenfeststellung zutrauen. Aber auch Gutachter sind nicht von vornherein gegen
Irrtümer gefeit. Und was, wenn sich mehrere Gutachten widersprechen? Dann
scheint nichts anderes übrig zu bleiben als die quantitative Abwägung »zwei zu eins«
oder ein weiteres (Ober-)Gutachten.

Die Inobhutnahme stellt eine vorläufige Unterbringung eines Kindes außerhalb
seiner Familie (Heim, Pflegefamilie) dar, bis eine familiengerichtliche Entscheidung
getroffen wird. Diese hängt im Wesentlichen von der weiteren Aufklärung des
Sachverhalts und der Hilfemöglichkeiten seitens des Jugendamts ab. Allerdings
könnte das Jugendamt auch aufMaßnahmen zurückgreifen, mit denen die Gefahren
zu vermindern wären, die aus einer wie auch immer ausfallenden Entscheidung
resultieren könnten. Der hier einschlägige § 1666 BGB sieht eine Reihe entspre-
chender Maßnahmen vor, u. a. solche wie Hilfeplanerstellung oder Erziehungsbe-
ratung, die dazu geeignet sein können, eine vollständige Entziehung des elterlichen
Sorgerechts ebenso wie ein unkontrolliertes Verbleiben des Kindes in einer gefähr-
denden Umwelt zu vermeiden. Am Ende stünde statt einer aufgrund von Unwis-
senheit riskanten Entscheidung ein Kompromiss in Gestalt von praktischen Maß-
nahmen.

Ethische Zielkonflikte gehören auch in anderen Bereichen der Sozialen Arbeit
sozusagen zum täglichen Brot der professionell Tätigen.Wie ist beispielsweise bei der
Schwangerschaftskonfliktberatung das gesetzlich festgelegte Ziel, das Leben des
Kindes zu erhalten, mit der für Beratungen notwendigen Ergebnisoffenheit zu ver-
einbaren? Wie verhalten sich bei der Drogenarbeit oder beim Umgang mit Suizid-
gefährdeten Eingriffspflicht und Selbstbestimmungsrecht? Welches Maß an Selbst-
bestimmung sollen rechtliche Betreuerinnen ihren Klienten zugestehen und
zumuten, für die sie zu entscheiden und zu handeln haben? Derartige Fragestel-
lungen weisen darauf hin, dass die verschiedenen ethischen Prinzipien oder Leitli-
nien nicht ohne weiteres harmonisch zusammenstimmen.

Am bekanntesten, und oft genannt, sind die Gegensatzpaare Nähe und Distanz
sowie Hilfe und Kontrolle, die nicht nur, aber auch ethische Anteile haben. Auch
sonst lassen sich vielfältige ethische Konfliktbereiche dieser Art nennen, etwa zwi-
schen dem gesellschaftlichen und dem klientelbezogenen Mandat der Sozialen Ar-
beit, zwischen Anforderungen der fachlichen Intensität und der ökonomischen
Sparsamkeit, zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit oder zwischen Gesinnungs-
und Verantwortungsethik. Nach welchen ethischen Kriterien solche Beurteilungen
und Entscheidungen unter dilemmatischen Bedingungen vorzunehmen sind, ist die
Fragestellung dieses Buches. Zunächst ist zu bestimmen, was hier unter »Ethik« und
»Moral« zu verstehen ist.
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1.2 Ethik und Moral: Orientierung an berechtigten
Bedürfnissen/Interessen Anderer

Die Ethik thematisiert das Empfinden, Denken und Handeln hinsichtlich seiner
Lebensförderlichkeit und sozialen Verantwortlichkeit. Sie ist die Theorie des »Ethos«
bzw. der »Moral«. Was ist nun Moral? Hier ist von vornherein ein immer noch
verbreiteter, viel zu enger Begriff von Moral auszuräumen. Cornelia Holsten, eine
sehr erfahrene Sozialarbeiterin – sie war schon in vielen Feldern der Sozialen Arbeit
tätig, arbeitet nun als Fallmanagerin bei der Arbeitsagentur –, erweist sich sonst in
dem Interview, aus dem hier zitiert wird, als sehr umsichtig. Ganz zu Beginn dieses
Interviews antwortet sie auf die Frage: »Siehst du irgendwo Moralprobleme in der
täglichen Arbeit?«:

»Nö, ich eigentlich nicht. Ich geh da sehr offen und frei mit um. Moral hab’ ich
nicht so viel mit am Hut, ich bin nicht in der Kirche. Es gibt ethische Probleme
schon mal, aber die sind zum Teil darin begründet, wenn es ausländische Mit-
bürger sind oder Mitbürger bestimmter Religionen, wo man einfach drauf
Rücksicht nehmen kann, soll, muss – das. Aber ansonsten, nee. Fallmanagement
ist immer offen. Fallmanagement spricht alles an. Also alle Drogenprobleme,
Schulden, Missbrauch, häusliche Gewalt, quer Beet. Fallmanagement ist immer
ein ganz offenes Gespräch, weil sonst ist es kein Fallmanagement. Also gibt’s da
auch eigentlich keine Einschränkungen.«

An dieser Antwort fällt Mehreres auf, das auf Missverständnisse des Moralischen
verweist:

l Die Sozialarbeiterin bezieht Moral nur auf ihre eigene Arbeit als Fallmanagerin,
nicht auch auf Probleme ihrer Klienten.

l Sie verstehtMoral offenbar als gegensätzlich zu ihrer eigenen »offenen und freien«
Umgangsweise – »Fallmanagement ist immer ein ganz offenes Gespräch« – als
geschlossen, unfrei. Sie berücksichtigt nicht, dass Moral ebenso Motivation für
Befreiung von Zwängen sein kann.

l Sie setzt Moral mit religiöser oder kirchlicher Moral gleich (mit der sie »nichts am
Hut hat«). Aber auch außerhalb derer gibt es Moral.

l Sie unterscheidet nicht zwischen Moral und Ethik. Die letztere verengt sie wie-
derum auf eine Rücksichtnahme auf nicht einheimische religiöse Bräuche.

Die Gründe für diese Fehlinterpretationen des Moralischen sind wohl darin zu su-
chen, dass in unserer Gesellschaft diemeistenMenschen, sofern sie einen christlichen
kulturellen Hintergrund haben, Moral nach wie vor als kirchliche Lehre kennen-
lernen. Auf die Frage nach Beispielen fürmoralische Gebote fallen ihnen in der Regel
als erstes die Zehn Gebote ein. Eine andere, weit verbreitete Assoziation zum Mo-
ralischen ist ebenfalls immer noch die von sexuellen Einschränkungen. Das ist in-
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sofern nicht verwunderlich, als Sexualität ein Feld aktiver oder passiver Grenzüber-
schreitungen ist und eng mit Erfahrungen nicht nur von Glück, sondern auch von
Leiden verbunden ist. Glück, Leid, Leidvermeidung und damit Sexualität waren in
traditionalen Gesellschaften durch viele Bräuche, Werte, Normen und Regeln ein-
gehegt, die heute in der säkularisierten und individualisierten Gesellschaft immer
weniger strikt gelten. Die Menschen weisen in ihrer Mehrheit kirchliche Ein-
schränkungen und verpflichtende Sexualverbote ab. Damit verliert auch »Moral«
ihre Reputation.

Dies aber ist, wie schon angedeutet, ein Missverständnis. Betrachten wir, um es
aufzuklären, Moral nicht (wie die zitierte Sozialarbeiterin) aus der Innenperspektive
(»Moral hab’ ich nicht so vielmit amHut«), sondern von außen, aus psychologischer,
soziologischer oder anthropologischer Perspektive. Dann lässt sie sich als eine Ge-
samtheit von Einstellungen und Praktiken bestimmen, die die Individuen auf teils
bewusste, teils nicht bewussteWeisen dazu orientiert, auf die berechtigten Interessen
Anderer Rücksicht zu nehmen. Die Moral fungiert, anthropologisch gesehen, als
psychosoziale Barriere gegenüber der hohen Verletzbarkeit der Menschen unter-
einander und als Richtschnur für die Berücksichtigung ihrer Bedürftigkeit. Moral ist
Ausdruck der psychosozialen Bindung einer wie immer gearteten Gruppe (vgl.
Durkheim 1967, 87).

Moral haben die Menschen grundlegend, da ihr Zusammenleben nicht wie das
tierische, wesentlich instinktgesteuert verläuft, sondern durch kulturelle Bedeutun-
gen, Lernvorgänge und Traditionen vermittelt ist. Die Individuen entwickeln ihre
moralischen Einstellungen während der Kindheit und Jugend, aber auch noch im
Erwachsenenalter, in den Dimensionen der sozialenWahrnehmung, der emotionalen
Intelligenz und der kognitiven Urteilsfähigkeit. In der frühen Kindheit, sobald die
Nahbeziehungen Kontur gewinnen, wirkt eine fremde Person ängstigend. Sie wird
zunächst auch nicht oder nur reduziert in moralisch inkludierender Perspektive
wahrgenommen werden. Entsprechend ist auch in gesellschaftlich-geschichtlicher
Hinsicht eine universalistischeMoral, die denMenschen thematisiert, eine relativ späte
Errungenschaft (in unserem Kulturkreis in der Antike und im frühen Christentum).

Die moralischen Bindungen fallen, je nach Gruppe, enger oder lockerer aus.
Dementsprechend empfinden wir in der Regel gegenüber den eigenen Kindern
engere Bindungen als gegenüber den anderen Familienmitgliedern, diesen gegen-
über wiederum engere als gegenüber Nachbarinnen, Fremden oder der Menschheit
insgesamt. Entsprechend unterschiedlich empfinden wir auch moralische Anforde-
rungen. Wir verhalten uns ihnen gegenüber grundsätzlich auf zweierlei Weise, ent-
weder in der subjektiven Perspektive einer bestimmten Person in einer bestimmten
Situation mit bestimmten Anderen oder in der intersubjektiven Perspektive auf für
alle geltende Verpflichtungen im Sinne des Allgemeinwohls. Demzufolge hat die
Moral zwei Seiten, eine sozial verbindliche und eine individuell wahlfreie. Die In-
dividuen müssen Wertkonflikte vielfach in eigener Verantwortung entscheiden, in-
dem sie je eigene Prioritäten setzen. Demgegenüber bildet der Bereich der sozialen
Moral die Grundlage und die Begrenzung der individuellen moralischen Entschei-
dungen.

Beide Moralformen können unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen
miteinander harmonieren oder disharmonieren. Unsere heutige Kultur schreibt der
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selbstbestimmten Individualität eine sehr hohe Bedeutung zu. Die individuellen und
gruppentypischen Unterschiede der Moralen können zwischen verschiedenen In-
dividuen oder gesellschaftlichen Gruppen zu Missverständnissen, Gegensätzen und
Konflikten beitragen. So kann auch heute noch eine enge Familiensolidarität
durchaus mit einer menschenfeindlichen Einstellung gegenüber Fremden einher-
gehen.

Man kann die Moral als eine Art Grammatik verstehen, mittels derer die Mit-
glieder einer sozialen Gemeinschaft ihre Ansprüche und Rücksichten regeln. Dabei
beziehen sie sich auf bestimmte Standards des sozialen Miteinanders wie Respekt,
Wohltun, Rücksicht, Wahrhaftigkeit o. ä. Dies kann auch indirekt geschehen, indem
sie jemandem das jeweilige Gegenteil (Respektlosigkeit, Verletzung, Rücksichtslo-
sigkeit, Lüge) vorwerfen. Die moralische Grammatik funktioniert wie die der ver-
balen Sprache vielfach nicht bewusst. Man könnte dies die implizite Sprache der
Moral nennen. D. h., wir wenden die Moral zumeist intuitiv an, ohne uns aus-
drücklich auf sie zu beziehen. WennMoral in diesem Sinn eine Art Sprache ist, dann
ist Ethik eine »Metasprache«, eine Sprache über Sprache, eine Reflexion darüber, wie
es zu den im moralischen Sprechen enthaltenen Ansprüchen kommt und ob sie
berechtigt sind oder nicht.

Wie die Sprache bei den einzelnen Angehörigen einer Sprachgemeinschaft gro-
ßenteils unbewusst funktioniert, so auch die Moral. Bewusst wird sie uns eher in
Konfliktsituationen, wenn verschiedene moralischer Ansichten aufeinanderstoßen
oder verletzt werden. Die moralische Selbstverständlichkeit, dass es gegen die mo-
ralischenWerte undNormen desWohltuns ist, andere grundlos oder eigensüchtig zu
verletzen, wird dann zum Problem, wenn wir oder andere davon betroffen sind. Wir
reagieren mit moralischen Gefühlen von Empörung, Wut, Schuld oder Scham.
Haben wir die Gelegenheit, diese Gefühle zu überdenken, dann kommen an deren
Untergrund verborgene Ansichten, Erfahrungen, Wünsche oder Ängste zum Vor-
schein. Moralische Grenzen zu erfahren, spiegelt immer auch die eigene Biographie
wider, insofern wir Einstellungen oder Handlungen jenseits dieser Grenzen nicht
ohne weiteres in die eigenen Handlungsmuster integrieren können.

Moral ist nur eine Art von Orientierungen des sozialen Handelns neben anderen.
Unser Empfinden und Handeln wird auch dadurch bestimmt, was für uns und
unsere soziale Umwelt als üblich, ausgefallen, angesagt, nützlich, modern, schön,
richtig, gerecht, rechtlich erlaubt oder geboten, anerkannt usw. gilt. Eine der
wichtigsten Regularien, die für die Soziale Arbeit besonders relevant sind, ist das
Recht. Die Soziale Arbeit bewegt sich in Deutschland heute auf der rechtlichen
Grundlage des »Bürgerlichen Gesetzbuches« und insbesondere des »Sozialgesetz-
buches«. Das Recht unterscheidet sich von Moral und Ethik vor allem dadurch, dass
es mit ›harten‹ Sanktionen, also Strafen bewehrt ist. Seine Einhaltung kann notfalls
durch die Staatsgewalt erzwungen werden. Ein Teil der moralischen Regeln der
Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen Anderer ist zugleich rechtlich ab-
gesichert, weil sie für besonders wichtig gelten. Andere Werte, zum Beispiel solche
eines erfüllten und gelingenden Lebens, sind kaum rechtsfähig. Andererseits gibt es
viele rechtliche Gesetze und Verordnungen, die keine moralische Bedeutung haben
(außer der, dass gesetzkonformes Verhalten allgemein als moralisch wünschenswert
gilt). So bilden Recht und Moral/Ethik zwei Bereiche mit einer gewissen Schnitt-
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menge. Historisch haben sie sich erst in der Moderne ausdifferenziert. Der Richter
des »Kreidekreises« fungiert noch zugleich als ethische Instanz.

Wie rechtliche Regeln und Gesetze können auch die moralischen Regeln zum
eigenen Vorteil bewusst umgangen oder auch instrumentalisiert werden. Demge-
genüber mag es erforderlich sein, die moralischen Vorannahmen ausdrücklich zur
Sprache zu bringen. Damit aber wird sehr bald so etwas wie ein vermintes Gelände
betreten. Denn Moral bei Anderen explizit einzufordern, stellt nur allzu rasch
deren Selbstverständnis in Frage. Sobald eine Auseinandersetzung eine bestimmte
Schärfe erreicht hat, erfolgt zumeist auch eine bewusste moralische Herabsetzung
des Gegners. Persönliche Kritik wird dann zur Kritik der moralischen Persönlich-
keit. Nichts bietet sich leichter zum Streit, aber auch zum Missbrauch an als Moral
und Ethik.

Eine im Alltagsleben gängige Form dieses Missbrauchs ist das Moralisieren (die
»Moralpredigt«), und es ist wichtig, ethisches Argumentieren nicht damit zu ver-
wechseln. Wer Moral ›predigt‹, redet seinem Gegenüber ins Gewissen. Er will
schlechtes Gewissen erzeugen und zu Reue und Umkehr bewegen. Dabei werden
Werte und Normen beschworen, die als solche nicht in Frage gestellt werden. In der
Erziehung ist die Wirkung von Moralpredigten, wie man weiß, sehr gering. Der
»moralische Zeigefinger« ist zu Recht verrufen und fachlich-pädagogisch außer Kurs
gesetzt. Auch in der Politik kann Moral allzu leicht missbraucht werden, indem sie
politisches Argumentieren verdrängt. Kaum eine aggressive Übeltat kommt ohne
den Versuch einer moralischen Verschleierung als »Notwehr« oder »gerechte Ver-
geltung« aus.

Auch in der beruflichen Sozialen Arbeit hat das Moralisieren keinen Platz. Das
wird besonders deutlich in Praxisbereichen, in denen es die Fachkraft gelegentlich
mitMenschen zu tun hat, derenMoralauffassung von der eigenen deutlich abweicht.
So äußert sich der SozialarbeiterMartin Klemke, der als Verfahrensbeistand an einem
Amtsgericht die Aufgabe hat, die Interessen von Minderjährigen in kindschafts-
rechtlichen Verfahren zu vertreten:

»Ich würde im Beruf niemals eigene Moralvorstellungen umsetzen wollen, weil
die eigenen Moralvorstellungen längst nicht deckungsgleich sein müssen mit
allgemeinen Ansichten. […] Höflichkeit zum Beispiel und Achtung vor den an-
deren Menschen haben für mich persönlich einen ganz hohen Wert. Aber ich
könnte niemals jemanden urteilsmäßig in irgendeiner Form benachteiligen, nur
weil er unhöflich ist.«

Der Sozialarbeiter unterscheidet hier genau genommen drei Ebenen des Morali-
schen, nämlich

a. die »allgemeinen Ansichten«, d. h. die einer bestimmten Kultur und einer
bestimmten Epoche vorherrschenden Wert- und Normvorstellungen,

b. diejenigen Anteile davon, die ihm ›persönlich‹ in seinemLebensumfeld besonders
wichtig sind und

c. diejenigen Anteile, die seinem Berufsethos entsprechen.
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Stattdessen würde Moralisieren hier bedeuten, die Unterschiede zwischen persönli-
chen Erwartungen und beruflichen Anforderungen derart zu verwischen, dass die
spezifisch berufsethischen Ansprüche der Betroffenen auf Recht und Gerechtigkeit
davon beeinträchtigt werden.

Auch die Klientinnen der Sozialen Arbeit neigen immer wieder zu einem frag-
würdigen Moralisieren, nicht zuletzt, um so die Verantwortung für Schwierigkeiten
von sich selbst auf andere abzuwälzen. Die Sozialarbeiterin Else Wickert, die in der
Suchtberatung tätig ist, berichtet:

»Insgesamt stellt man hier in der Beratung immer wieder fest, dass Moral in den
einzelnen Lebenszusammenhängen eine sehr große Rolle spielt […]. Also jetzt
hatte ich eine Situation, wo die Tochter einer Klientin schwanger ist und der Vater
von demKind sich jetzt entschieden hat: Ichmöchte das Kind, aber die Frau nicht
mehr. […] Im Grunde geht es um das Problem: Die Mutter hat die Tochter schon
nicht losgelassen, die Tochter will das Kind jetzt bekommen, damit sie was hat,
woran sie sich festhalten kann. […] Es geht ums Loslassen, darum, dass jeder
Verantwortung für sein Leben übernimmt, und es geht auch um Aushalten und
zu ertragen, wenn die Tochter sich dafür entscheidet, mit so einem Mann zu
leben. […] Die Mutter schwingt die große Moralkeule mit der Frage: Wie kann
sich ein Mann so verhalten, da macht er ihr das Kind und jetzt will er nix mehr
von ihr wissen. Das sind moralische Aspekte, das ist ein Beispiel dafür, wo man
einfach auch daran mit den Klienten arbeiten muss, eine Einstellung zu verän-
dern oder zu hinterfragen oder mal zu gucken, was hat sie davon, wenn sie diesen
Mann jetzt verantwortlich macht und nicht fragt: Was ist eigentlich mein Anteil,
oder wie sieht eigentlich die Beziehung zu meiner Tochter aus, warum kann ich
eigentlich meine Tochter nicht loslassen? Es ist ja viel einfacher, die moralische
Keule zu schwingen und jemand anderes verantwortlich zu machen.«

Im Unterschied zum Moralisieren oder zur machtinteressierten Instrumentalisierung
der Moral heißt ethisch über moralische Normen und Werte zu reden, diese nicht als
etwas Unbestreitbares schon vorauszusetzen und auf ihre Durchsetzung zu dringen,
sondern sie auf ihre Berechtigung und Wirkung hin zu befragen und ihre Geltung
argumentativ zu begründen. Ethik kann und soll nicht moralisieren, sondern Moral
analysieren, erklären, begründen und auch ihre dunklen Seiten kritisieren.

1.3 Suspendierung und Umdeutung von
Moralfragen

Oft genug sind es Klagen über die Verletzung moralischer Erwartungen an Andere,
die Klienten in Beratungssituationen vorbringen. Sie suchen Hilfe gegenüber den
Zumutungen Anderer. Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe wird aber in erster Linie die
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Klientinnen zur Selbstaufklärung zu bringen versuchen, auch weil ihnen dies am
ehesten helfen wird, ihre Interessen mit dem richtigen Maß und auf die richtige
Weise vertreten zu können. Die vorangegangene Schilderung der Suchtberaterin Else
Wickert zeigt nicht nur die berechtigte Ablehnung des Moralisierens, sondern auch
einen offenbar mit guten Gründen vorgenommenen psychologischen Umgang mit
Moralfragen, denman als derenUmdeutung bezeichnen könnte. Sie beantwortet die
selbst gestellte Frage nach dem psychischen Gewinn der moralisierenden Anklage
mit einem dadurch aufrechterhaltenen Sicherheitsgefühl:

»Die Mutter hat die Tochter schon nicht losgelassen, die Tochter will das Kind
jetzt bekommen, damit sie was hat, wodran sie sich festhalten kann, ne, unter
anderem. Im Grunde genommen geht es ums Loslassen, darum, dass jeder Ver-
antwortung für sein Leben übernimmt.«

Die Sozialarbeiterin versteht die moralischen Anklagen nicht als Bezeichnung der
Ursache der zu bearbeitenden Problematik, sondern als deren Symptom: Was hat die
Mutter davon, wenn sie den zukünftigen Vater ihres Enkelkindes moralisch beschul-
digt? Die Antwort ist, dass sie die eigene Verantwortung verleugnet, wobei diese Ver-
antwortung in sublimerWeise darin besteht, die Tochter in die Eigenverantwortung zu
entlassen. Weiterhin wird damit aber auch deutlich, dass eine beratungstechnisch
offenbar sinnvolle Suspendierung von Moralfragen nicht den generellen und lang-
fristigen Verzicht auf diese oder gar das Außerkraftsetzen der Professionsethik be-
deutet. Denn es geht sowohl bei der Mutter als auch bei der Tochter mit der (Eigen-)
Verantwortungsübernahme um ein Stück moralischen Lernens.

Die entsprechende fachliche Intervention ist jedoch nicht ohne Risiko. Denn sie
beruht auf einer psychosozialen Diagnose, die das Selbstverständnis der Beteiligten
im Sinn einer wissenschaftlichen Verhaltenserklärung überschreitet. Die Sozialar-
beiterin muss sich zutrauen, psychische Zusammenhänge zu erkennen, die den Be-
teiligten mindestens teilweise verborgen zu sein scheinen. Aus ihrem Expertentum
leitet sie die Berechtigung ihrer Annahme über deren eigentliche Motive ab. Was
aber bürgt für die Richtigkeit dieser Sichtweise? Dies kann letztlich nur die Bestäti-
gung seitens der Beteiligten sein. Das bedeutet, dass deren Rolle nicht die von Ob-
jekten, sondern von (Co-)Subjekten einer Diagnose und der erfolgreichen Suche
nach einer Problemlösung ist. Ein solcher Ansatz wird in dem folgenden Beispiel
deutlich. Auch in ihm wendet die Beraterin die moralischen Klagen konsequent in
Richtung einer Selbstreflexion um:

»So kann es fruchtbar sein, die geschiedene Mutter, die verzweifelt gegen die Umgangsre-
gelungmit demVater ihres Kindes kämpft, zu fragen, warum dieser Umgang sie verzweifeln
lässt, und umgekehrt kann es genauso fruchtbar sein, den geschiedenen Vater, der ver-
zweifelt für ein Umgangsrecht mit seinem Kind kämpft, zu fragen, warum er eigentlich sein
Kind so dringend zu sehen wünscht.« (Finger-Trescher 2006, 145)

Aber so wichtig der Schritt der Richtungsumkehr von der moralischen Anklage zur
Selbstbefragung auch ist, so wird sich die Beraterin nicht notwendig mit den Aus-
künften der Klienten zufriedengeben. Ihre berufliche Erfahrung und ihre wissen-
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